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unternehmen. Bei einem Unternehmen, 
das Teil einer größeren Gruppe ist, 
müssen je nach Höhe der Beteiligung 
die Mitarbeiterzahl und der Umsatz 
bzw. die Bilanzsumme der Gruppe mit 
berücksichtigt werden. Als Nicht-KMU 
ist ein Unternehmen einzustufen, wenn 
die festgelegten Schwellenwerte in zwei 
aufeinander folgenden Geschäftsjahren 
überschritten werden. Unternehmen mit 
einer Beteiligung der öffentlichen Hand 
von 25 Prozent oder mehr gelten unab-
hängig von der Beschäftigungszahl und 
Bilanzsumme als Nicht-KMU. Damit sind 
ca. 50.000 Unternehmen von der Ener-
gieauditpflicht des EDL-G betroffen. Für 
viele dieser Unternehmen steht dieses 
Jahr das Wiederholungsaudit an.

EDL-G-Novelle bringt 
Änderungen beim  
Energieaudit
Mit den Regelungen der §§ 8 ff. des Gesetzes über Energiedienst-
leistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) wurde 
Art. 8 der Energieeffizienz-Richtlinie (Richtlinie 2012/27/EU) in na-
tionales Recht umgesetzt. Die Energieeffizienz-Richtlinie schreibt in 
Art. 8 Abs. 4 vor, dass Unternehmen, die kein KMU sind, minde-
stens alle vier Jahre ein Energieaudits durchzuführen haben. Erst-
mals musste dieses Audit bis zum 5. Dezember 2015 durchgeführt 
werden. Die Evaluierung der EDL-G-Regelungen, die im Rahmen der 
ersten Verpflichtungsperiode durchgeführt wurde, war Anlass für 
die Bundesregierung, das Gesetz zu überarbeiten. Mit der bevor-
stehenden Novellierung sollen Unternehmen mit geringem Energie-
verbrauch von der Energieauditpflicht nach §§ 8 ff. EDL-G befreit 
und eine Pflicht zur Fort- und Weiterbildung von Energieauditoren 
eingeführt werden. 

Das EDL-G verpflichtet alle Unterneh-
men, die keine Kleinstunternehmen, 
kleine oder mittlere Unternehmen im 
Sinne der Empfehlung 2003/361/
EG der Kommission vom 6. Mai 2003 
(ABl. L 124 vom 20. Mai 2003, S. 36) 
zur Durchführung eines Energieaudits. 
Nach dieser Empfehlung gelten als 
„Nicht-KMU“ alle Unternehmen, die
•	 mindestens	250	Personen	(gerech-

net als Vollzeitkräfte) beschäftigt 
oder

•	 zwar	weniger	als	250	Personen	be-
schäftigen, aber mehr als 50 Mio. 
Euro Jahresumsatz und mehr als 
43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme 
aufweisen.

Diese Schwellenwerte gelten für Einzel-
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Energieauditoren
§ 8b legt die Anforderungen an die Per-
sonen fest, die das Energieaudit durch-
führen. Mit der Novellierung werden nun 
auch die für die Erbringung von Energie-
audits nach DIN 16247-1 erforderlichen 
Fachkenntnisse vorausgesetzt (§ 8b Abs. 
1 Satz 2 Nr. 3 EDL-G 2019). Gemäß 
dem neuen Abs. 3 sind diese Fachkennt-
nisse durch regelmäßige Fortbildungen 
auf dem aktuellen Stand der Technik zu 
halten. Dies ist dem Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle gegenüber 
regelmäßig nachzuweisen. 
Personen, die beabsichtigen, ein Ener-
gieaudit durchzuführen, müssen sich 
vor der Durchführung ihres ersten Ener-
gieaudits beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) re-
gistrieren und nachweisen, dass sie die 
nötige Fachkunde nach § 8b Abs. 1 
EDL-G 2019 besitzen. Bereits nach § 7 
Abs. 3 registrierten Personen müssen 
sich nicht erneut registrieren.

Nachweisführung
Bislang erfolgt bei der Nachweisfüh-
rung eine Überprüfung durch das BAFA 
ausschließlich per Stichprobe. Jetzt ver-
pflichtet der Gesetzesentwurf alle Un-
ternehmen im neuen Abs. 1 des § 8c 
EDL-G 2019, das BAFA spätestens zwei 
Monate nach der Durchführung ihres 
Energieaudits online zu unterrichten. Da-
bei müssen folgende Angaben aus dem 
Energieauditbericht über eine dafür vor-
gesehene elektronische Eingabemaske 
übermittelt werden:
1. Angaben zum Unternehmen,
2. Angaben zur Person, die das Ener-

gieaudit durchgeführt hat,
3. den Gesamtenergieverbrauch in 

Kilowattstunden pro Jahr und aufge-
schlüsselt nach Energieträgern,

4. die bestehenden Energiekosten in 
Euro pro Jahr aufgeschlüsselt nach 
Energieträgern,

5. die identifizierten und vorgeschla-
genen Maßnahmen einschließlich 
der Angabe der Investitionskosten, 
der voraussichtlichen Nutzungsdau-
er und der zu erwartenden Energie-
einsparungen in Kilowattstunden pro 
Jahr und in Euro pro Jahr und

6. die Kosten des Energieaudits aufge-
schlüsselt nach unternehmensinternen 
und unternehmensexternen Kosten.

des letzten vollständigen Abrechnungs-
zeitraums von zwölf Monaten, der 
dem Kalenderjahr vorausgeht, in dem 
ein Ener gieaudit durchgeführt werden 
müsste. Rund 2.800 Unternehmen kön-
nen von dieser Regelung profitieren. 
Sie müssen das Vorliegen der Freistel-
lungsvoraussetzungen fristgerecht dem 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) mitteilen und mit geeig-
neten Nachweisen belegen. Näheres 
regelt § 8c EDL-G 2019.

Anforderungen an ein  
Energieaudit
§ 8a Abs. 1 EDL-G listet die Anforde-
rungen an Energieaudits auf. Klarstel-
lende Änderungen enthalten die Num-
mern 3-5 mit dem Ziel, die Qualität der 
Energieauditberichte zu erhöhen. Nach 
Nr. 3 muss ein Energieaudit „eine ein-
gehende Prüfung, Analyse und Doku-
mentation des Endenergieverbrauchs 
des Unternehmens und von dessen 
Standorten, insbesondere von dessen 
Gebäuden oder Gebäudegruppen, Be-
triebsabläufen und Anlagen in der In-
dustrie einschließlich der Beförderung“ 
einschließen. 
Das Energieaudit muss nach Nr. 4 
nunmehr mindestens auf der Methode 
der Kapitalwertberechnung basieren, 
da diese eine wirtschaftliche Bewer-
tung der identifizierten Investitions-
maßnahme über deren gesamte Nut-
zungsdauer ermöglicht. Eine einfache 
Amortisationszeitberechnung, die dem 
Unternehmen lediglich eine grobe wirt-
schaftliche Risikobewertung liefert, ist 
nicht mehr möglich. Jedoch steht es 
dem Unternehmen beziehungsweise 
dem Energieauditor frei, neben dem 
Kapitalwert weitere Wirtschaftlichkeits-
maße aufzuführen.
Nr. 5 beschränkte sich bislang auf die 
Vorgabe, dass das Energieaudit „ver-
hältnismäßig und so repräsentativ sein, 
dass sich daraus ein zuverlässiges Bild 
der Gesamtenergieeffizienz ergibt und 
sich die wichtigsten Verbesserungsmög-
lichkeiten zuverlässig ermitteln lassen“. 
Zukünftig wird klargestellt, dass hierzu 
der Gesamtenergieverbrauch des Un-
ternehmens zu ermitteln ist. Zudem müs-
sen mindestens 90 Prozent des Gesam-
tenergieverbrauchs des Unternehmens 
untersucht werden. 

Energiauditpflicht und  
Freistellungen
Die Änderungen der Absätze 1 und 
2 von § 8 EDL-G 2019 dienen der 
Klarstellung. So legt Abs. 1 fest, dass 
mindestens alle vier Jahre ein weiteres 
Energieaudit, gerechnet vom Zeitpunkt 
der Beendigung des ersten Energieau-
dits durchzuführen ist. Abs. 2 regelt 
nun explizit die Berichtspflicht für Un-
ternehmen, die nach dem 5. Dezem-
ber 2015, aber vor dem Inkrafttreten 
des EDL-G den Status als Nicht-KMU 
erlangt haben: sie müssen das erste 
Energieaudit spätestens 20 Monate 
nach dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes durchgeführt haben. Unterneh-
men, die erst nach dem Inkrafttreten 
des EDL-G den Status als Nicht-KMU 
erlangt haben, müssen das erste Ener-
gieaudit spätestens 20 Monate nach 
dem Zeitpunkt durchgeführt haben, 
zu dem sie zum Nicht-KMU wurden. 
Nach Beendigung des ersten Energie-
audits gilt die Wiederholungsfrist von 
vier Jahren.
Wie bisher regelt auch § 8 Abs. 3 EDL-
G 2019, dass Unternehmen mit Ener-
gie- oder Umweltmanagementsystem 
von der Energieauditpflicht freigestellt 
sind. Dabei wird nun durch eine text-
liche Ergänzung klargestellt, dass es für 
die Befreiung ausreicht, wenn mit der 
Einrichtung eines entsprechenden Ma-
nagementsystems begonnen wurde.
Für Nicht-KMU mit geringem Energie-
verbrauch wird es zukünftig eine neue 
Befreiungsmöglichkeit geben. Bei ihnen 
sind in der Regel die Gesamt kosten für 
ein Energieaudit höher als die mög-
lichen Einsparungen, die durch die Um-
setzung der im Energieauditbericht vor-
geschlagenen Maßnahmen innerhalb 
von vier Jahren erzielt werden könnten. 
Hier stehe die Energieauditpflicht daher 
im Widerspruch zu Artikel 8 der Richt-
linie 2012/27/EU, wonach ein Ener-
gieaudit für Unternehmen „kostenwirk-
sam“ sein solle, so die Bundesregie-
rung. Deshalb wird nun in § 8 EDL-G 
ein neuer Absatz 4 aufgenommen, wo-
nach Unternehmen von der Auditpflicht 
freigestellt sind, wenn ihr Gesamtener-
gieverbrauch über alle Energieträger 
hinweg im Jahr 400.000 Kilowattstun-
den oder weniger beträgt. Maßgeblich 
ist dabei der Gesamtenergieverbrauch 
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§ 12 EDL-G als Ordungswidrigkeit und 
könnenn mit einem Bußgeld von bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. Neu 
eingefügt werden die folgenden Num-
mern 2, 3 und 6; ordnungswidrig han-
delt damit auch, wer
•	 entgegen	§	8b	Absatz	2	Satz	1	sich	

nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig registriert, 
oder

•	 entgegen	§	8c	Absatz	1	Satz	1,	
auch in Verbindung mit Satz 3, ein 
Energieaudit nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig erklärt,

•	 entgegen	 §	13	 einen	Nachweis	
nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erbringt.

Der neue § 13 EDL-G 2019 räumt für 
die erstmalige Erfüllung der Fortbil-
dungspflicht der Energieauditoren eine 
Übergangsfrist von drei Jahren ein, 
gerechnet ab dem Inkrafttreten der Ge-
setzesnovelle. Wer nach Ablauf dieser 
Übergangsfrist dieser Nachweis nicht-
ordnungsgemäß erbracht, so stellt dies 
eine Ordnungswidrigkeit dar.

Weitere Änderungen
In § 2 EDL-G werden die Begriffe „Ener-
gie“, „Energiedienstleistung“ und „En-
ergielieferant“ neu gefasst und lauten 
nun wie folgt:
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•	 Energie:	alle	handelsüblichen	For-
men von Energieerzeugnissen wie 
Brennstoffe, Wärme, Energie aus 
erneuerbaren Quellen und Elektrizi-
tät (Nr. 3);

•	 Energiedienstleistung:	 jede	durch	
Dritte vertraglich erbrachte Tätig-
keit, durch welche die Umsetzung 
von Energieeffizienzmaßnahmen 
vorbereitet, unterstützt, geplant oder 
durchgeführt wird (Nr. 6); 

•	 Energielieferant:	 jede	 natürliche	
oder juristische Person, die Energie 
an Endkunden verkauft, es sei denn, 
die verkaufte Energiemenge liegt 
entweder unter dem Äquivalent von 
75 Gigawattstunden an Energie pro 
Jahr oder diese beschäftigt weniger 
als zehn Personen und ihr Jahres-
umsatz oder ihre Jahresbilanz liegt 
unter zwei Millionen Euro (Nr. 12).

Im Aufgabenkatalog der Bundesstelle 
für Energieeffizienz (§ 9 EDL-G) wur-
de die Nr. 4 (Feststellung der Energie-
einsparungen) neu gefasst und lautet 
nun: „Monitoring der Einsparwirkung 
von Energieeffizienzmechanismen und 
sonsti ger strategischer Maßnahmen der 
öffentlichen Hand, die Energieeinspa-
rungen bei Endkunden bewirken sollen 
sowie die Aufbereitung dieser Einspa-
rungen zur Berichterstattung im Rah-
men der nationalen und europäischen 

Diese Daten sind für Dritte nicht zugäng-
lich, so dass auch das Interesse der Un-
ternehmen am Schutz besonders sensib-
ler Geschäftsdaten gewährleistet wird. 
Diese Erklärung muss auch von denje-
nigen Nicht-KMU abgegeben werden, 
die aufgrund ihres geringen Energie-
verbrauchs nach § 8 Abs. 4 von der 
Energieauditpflicht freigestellt sind; aller-
dings sind nur die unter 1., 3. und 4. 
aufgeführten Angaben zu übermitteln. 
Außerdem regelt der neu aufgenom-
men Abs. 8, dass der Nachweis über 
das Vorliegen der Voraussetzungen für 
eine Freistellung nach § 8 Abs. 4 durch 
geeignete Belege zu erfolgen hat. Aus 
diesen Belegen muss eindeutig hervor-
gehen, dass der Gesamtverbrauch pro 
Jahr über alle Energieträger hinweg die 
Grenze von 400.000 Kilowattstunden 
nicht übersteigt. Bei mehreren Standorten 
eines Unternehmens wird der Verbrauch 
kumuliert.
Die bisherige Regelungen zur Stichpro-
benkontrolle bleiben bestehen, sie fin-
den sich nun in den Absätzen 2-7. Die 
in Abs. 7 enthaltende Regelungen über 
den Nachweis der Freistellungsvoraus-
setzungen nach § 8 Abs. 3 EDL-G 2019 
wird klarstellend dahingehend ergänzt, 
dass es ausreichend ist, wenn mit der 
Einführung eines Energiemanagement-
systems oder ein Umweltmanagement-
systems begonnen wurde. Spätestens 
nach zwei Jahren muss jedoch ein 
gültiges DIN EN ISO 50001-Zertifikat 
oder ein gültiger Eintragungs- oder Ver-
längerungsbescheid der zuständigen 
EMAS-Registrierungsstelle vorgelegt 
werden. Erfolgt der Nachweis über 
eine Erklärung des Unternehmens, 
dass dieses im EMAS-Register eingetra-
gen ist, so reicht es aus, wenn diese 
Eintragung mindestens 90 Prozent des 
Gesamtenergieverbrauchs abdeckt.
Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit über eine Verordnung Näheres 
bzgl. der Angaben zur Nachweisfüh-
rung nach § 8c zu regeln (§ 8d Nr. 4 
EDL-G 2019) 

Bußgeldkatalog
Verstöße gegen die Durchführungsver-
pflichtung zum Energieaudit gelten nach 
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Energieeffizienz- und Einsparziele.“ 
Der Bundesstelle werden in Nr. 15-17 
drei weitere Aufgaben zugewiesen, 
nämlich:
•	 Unterstützung	des	Bundesministeri-

ums für Wirtschaft und Energie bei 
der Koordinierung von Maßnahmen 
im Bereich Energieeffizienz zwi-
schen Bund und Ländern;

•	 Unterstützung	des	Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie bei 
der Entwicklung, inhaltlichen Kon-
zeption und Weiterentwicklung der 
Förderung im Bereich der Energie-
effizienz; 

•	 Unterstützung	des	Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie bei 
der Verbesserung der Datengrundla-
ge im Gebäudebereich.

Mit dem letztgenannten Punkt soll die 
energetische Sanierung im Wohn- und 
Nichtwohngebäudebestand vorange-
bracht werden. Eine verlässliche lang-
fristige Planung von energiepolitischen 
Maßnahmen, insbesondere auch för-
derrechtliche Maßnahmen, im Gebäu-
debereich könne am besten sicherge-
stellt werden, wenn die notwendigen 
Datenerhebungen und die Pflege der 
Datenbank über den gesamten Zeit-
raum in derselben Hand liegen, so die 
Gesetzesbegründung.

Zeitplan
Der Gesetzentwurf wurde am 13. März 
2019 vom Kabinett gebilligt, der Bun-
desrat hat am 12. April 2019 zu die-
sem Entwurf Stellung genommen. Die 
erste Lesung im Bundestag fand am 
9. Mai 2019 statt; mit einer baldigen 
Verabschiedung des Gesetzes in den 
kommenden Wochen ist zu rechnen. 
Für viele Unternehmen steht dieses Jahr 
das Wiederholungsaudit an, so dass 
sie nach Inkrafttreten der Gesetzesno-
velle ihren Auditverpflichtungen im Ein-
klang mit den neuen Regeln nachkom-
men müssen.

Anke Schumacher
Informationsdienst für Natur- und

Umweltschutz Tübingen
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Vollzugshilfe zur  
Gewerbeabfallverord-
nung: Endfassung ver-
öffentlicht (Teil 2)

Neben gewerblichen Siedlungs-
abfällen werden von der Gewer-
beabfallverordnung auch be-
stimmte Bau- und Abbruchabfäl-
le erfasst. Wie gewerbliche Sied-
lungsabfälle müssen auch die un-
ter die Verordnung fallenden und 
in § 8 Abs. 1 GewAbfV genann-
ten Bau- und Abbruchabfälle von 
ihren Erzeugern und Besitzern 
getrennt gesammelt, befördert 
und vorrangig dem Recycling zu-
geführt werden. 

Bau- und Abbruchabfälle im Sinne der 
Verordnung sind sowohl mineralische 
als auch nicht mineralische Abfälle, die 
einem Abfallschlüssel des Kapitels 17 
der Abfallverzeichnisverordnung zuzu-
ordnen sind. Ausgenommen sind Abfälle 
des Unterkapitels 17 05 der Abfallver-
zeichnisverordnung (Aushub, Boden und 
Steine, Baggergut und Gleisschotter). Für 
letztere sollen im Rahmen der geplanten 
Ersatzbaustoffverordnung gesonderte 
Vorgaben im Hinblick auf ihre Getrennt-
sammlung und ihr Recycling eingeführt 
werden.
Die Pflicht zu Getrenntsammlung, -beför-
derung und Recycling gilt im Einzelnen 
mindestens für die in § 8 Abs. 1 ab-
schließend genannten zehn Fraktionen 
von Abfällen, die bei Bau- und Abbruch-
maßnahmen anfallen:
•	 Glas:	17	02	02
•	 Kunststoff:	17	02	03
•	 Metalle	einschließlich	Legierungen:	

17 04 01 bis 17 04 07 und 17 04 
11

•	 Holz:	17	02	01
•	 Dämmmaterial:	17	06	04
•	 Bitumengemische:	17	03	02
•	 Baustoffe	auf	Gipsbasis:	17	08	02
•	 Beton:	17	01	01
•	 Ziegel:	17	01	02
•	 Fliesen	und	Keramik:	17	01	03
Darüber hinaus können sowohl weitere 

Abfallfraktionen getrennt gesammelt als 
auch innerhalb der genannten zehn 
Fraktionen weitergehende Trennungen 
vorgenommen werden.

Hinweise der Vollzugshilfe
Die Vollzugshilfe M34 gibt folgende Hin-
weise zu Anfall, Getrenntsammlung und 
Recyclingmöglichkeiten der einzelnen 
Abfallfraktionen:
Altglas (Abfallschlüssel 17 02 02) ent-
steht beim Abbruch vor allem aus Fen-
stern und Türen und kann nach einer Vor-
behandlung (Auftrennung in Sorten und 
Befreiung von Störstoffen) dem erneuten 
Einsatz in der glasproduzierenden Indus-
trie zugeführt werden. Die Vollzugshilfe 
stellt jedoch klar, dass z. B. Fensterglas 
vor der Bereitstellung zur Entsorgung vom 
Abfallerzeuger/-besitzer nicht aus den 
Rahmen herausgetrennt werden muss.
Kunststoffe (Abfallschlüssel 17 02 03) 
fallen u.a. als Bauplatten, Bodenbeläge, 
Dachbahnen, Fenster- und Türrahmen, 
Rohren, Kabelisolierungen, Lichtkuppeln, 
Rollläden oder Sanitärobjekten in einer 
Vielzahl von verschiedenen Materialien 
an. Am bedeutendsten sind die Anteile 
an PVC, Polyethylen (PE), expandiertem 
Polystyrol (EPS), Polyurethan (PUR) und 
Acryl. Innerhalb der Kunststoffabfallfrak-
tion können weitergehend beispielsweise 
Fenster mit PVC-Rahmen, Bodenbeläge, 
Rohre und Kabel aus PVC oder PE/PP 
getrennt gesammelt werden.
Metalle (Abfallschlüssel 17 04 01 bis 
17 04 07 und 17 04 11) können in 
jedem Fall wiederverwendet oder dem 
Recycling zugeführt werden. Dies betrifft 
Stahl ebenso wie die beim Abbruch oder 
Rückbau anfallenden Nicht-Eisen-Metalle 
(z.B. Aluminiumprofile, Kupferblech und 
-rohre sowie Zinkverkleidungen und 
-rohre).
Holz (Abfallschlüssel 17 02 01) lässt 
sich gemäß den Ausführungen der Voll-
zughilfe meist ohne größeren Aufwand 
als Mono fraktion getrennt halten bzw. 
demontieren. Hierbei sind auch die Re-
gelungen der Altholzverordnung einzu-
halten (Trennung in die vier Altholzkate-
gorien A I bis A IV nach AltholzV). Je 
nach Kategorie wird das Altholz recycelt, 
dem Recycling zugeführt, energetisch 
verwertet oder beseitigt. Zu den Katego-
rien A I und A II zählen naturbelassenes 
Vollholz ohne Schadstoffe, Baustellen-

Abfall


